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1.1

ERFORDERNIS DER PLANUNG

Anlass der FNP-Einzeldanderung

Die Gemeinde Twistetal plant den Flachennutzungsplan fiir die Flurstiicke 1/1 und 7/2 der Flur
20 in der Gemarkung Elleringhausen der Gemeinde Twistetal, im Landkreis Waldeck-Franken-
berg zu dndern, um die Errichtung und den Betrieb eines Batteriespeichers (Battery Energy Sto-
rage System, BESS) zu ermoglichen. Ziel der FNP-Einzeldanderung ist es, die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen fur die Realisierung dieser Infrastrukturmalinahme zu schaffen.

Zusammen mit Statera Energy Germany GmbH (SEGG) plant die Gemeinde die Errichtung und
Betrieb eines Batteriespeichers (Battery Energy Storage System, BESS) auf einer Flache von
ca. 9,3 ha. Dieser Batteriespeicher soll einen wesentlichen Beitrag zur Energiespeicherung und
Netzstabilisierung in der Region leisten, indem es Uberschussenergie aus erneuerbaren Quellen
speichert und bedarfsorientiert wieder abgibt. Fiir die Realisierung des Projekts ist eine Anderung
der Darstellung im derzeit giiltigen FNP von ,Flache fir Landwirtschaft® in ,sonstiges Sonderge-
biet — Batteriespeicher® erforderlich.

Anlass fir die Planung ist der steigende Bedarf an leistungsfahigen Energiespeichern, der durch
den Ausbau erneuerbarer Energien im Zuge der Energiewende entsteht. Vor allem der zuneh-
mende Anteil fluktuierender Stromerzeugung aus Windkraft- und Photovoltaikanlagen erfordert
eine hohere Flexibilitat und Stabilitat des Stromversorgungssystems. Batteriespeicher tberneh-
men in diesem Kontext eine zentrale Rolle, indem sie Uiberschissig erzeugte Energie aufnehmen,
zwischenspeichern und bedarfsgerecht wieder bereitstellen. Zugleich ibernehmen sie netzdien-
liche Aufgaben zur Spannungsstabilisierung und tragen zur Versorgungssicherheit bei.

Die besondere energiewirtschaftliche Bedeutung von Energiespeichern wird auch gesetzlich be-
kraftigt. Gemal § 11c Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) liegen die Errichtung und der Betrieb
von Energiespeicheranlagen im iberragenden 6&ffentlichen Interesse und dienen der &ffentlichen
Gesundheit und Sicherheit. Darliber hinaus leisten Energiespeichersysteme einen bedeutenden
Beitrag zum Klimaschutz, indem sie den Anteil erneuerbarer Energien am Gesamterzeugungs-
mix stabilisieren und den Bedarf an fossilen Regelkraftwerken reduzieren.

Die Entscheidung fur die vorgesehene Flache basiert maf3geblich auf der unmittelbaren Nahe
zum Umspannwerk Twistetal (siehe Abb. 1). Zudem war die Verfligbarkeit der Flache sowie die
vorhandenen Eigentumsverhaltnisse ausschlaggebend, um die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen fir das Projekt kurzfristig realisieren zu kénnen.
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Abb. 1: UnmaBtébliches Luftbild aus NATUREG Vieef (Planungsugriff des vorliegenden
Bebauungsplans in roter Farbe ergédnzt durch HPC AG)
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1.2

1.3

Ziel des Vorhabens

Das Ziel des Vorhabens ist die Errichtung eines Batteriespeichersystems in der Gemarkung El-
leringhausen der Gemeinde Twistetal. Dieses zukunftsweisende Infrastrukturprojekt soll die
Energiespeicherung und Netzstabilitdt nachhaltig verbessern. Es erhéht die Flexibilitat des
Stromversorgungssystems, unterstiitzt die Integration erneuerbarer Energien und leistet einen
aktiven Beitrag zum Klimaschutz sowie zur sicheren Energieversorgung der Region.

Beschreibung des Plangebiets

Das Plangebiet der Flachennutzungsplananderung befindet sich im Osten der Gemeinde Twis-
tetal auf der Gemarkung Elleringhausen, etwa 400 m sudéstlich des bestehenden Umspann-
werks Twistetal. Der raumliche Geltungsbereich der vorliegenden FNP Einzelanderung
.Batteriespeicher Kappelhecke Elleringhausen® umfasst die Grundstiicke der Flurstiicke 7/2 und
1/1 der Flur 20 der Gemarkung Elleringhausen (siehe Abb. 2). Das Plangebiet stellt eine zusam-
menhangende Agrarflache dar. Das Flurstiick 1/1 befindet sich im kommunalen Besitz, das Flur-
stlick 7/2 ist in Privatbesitz.

RNy
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Abb. 2:  Unmalstébliches Luftbild aus NATUREG Viewer mit Flurstlicksgrenzen

Uber das Flurstiick 7/2 verlauft derzeit eine 20-kV-Freileitung von Nordwesten nach Siidosten.
Die dazugehérigen Leitungsmasten liegen jedoch auRerhalb des betreffenden Flurstiicks. Ostlich
des Plangebiets grenzt ein Wirtschaftsweg an, dem der Mihlengraben mit einem Gehdlzsaum
folgt. Im Westen schlieft ein Waldgebiet an das Plangebiet an. Die nachstgelegene Wohnbebau-
ung liegt rund 220 m 6stlich des Plangebiets.

Die Gesamtgrolie des Plangebiets betragt ca. 9,3 ha, davon sollen ca. 5,5 ha als Sondergebiets-
flache ,Batteriespeicher ausgewiesen werden. Die verbleibenden ca. 3,8 ha sind fiir extensiv
genutzte Grunflachen im Bereich des Waldabstands sowie fur landwirtschaftliche Flachen mit
produktionsintegrierten KompensationsmalRnahmen vorgesehen (siehe Abb. 3).

Nach aktuellem Kenntnisstand befinden sich im Plangebiet selbst keine nach Naturschutzrecht
geschutzten Biotope oder Schutzgebiete. Angrenzend und im weiteren Umfeld des Plangebiets
sind mehrere Biotope verzeichnet, deren Schutz im Rahmen der weiteren Planung bertcksichtigt
wird. DarUber hinaus sind keine bestehenden Vorbelastungen bekannt.
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1.4
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Abb. 3: Auszug Planzeichnung und Planzeichenerkldrung Bebauungsplan Nr. 15 ,Batteriespei-
cher Kappelhecke Elleringhausen® (HPC AG, Planungsstand Juni 2026)

Vorhabenbeschreibung

Die geplante Batteriespeicheranlage erstreckt sich Gber eine Teilflache von ca. 5,5 ha innerhalb
des Plangebiets. Sie umfasst Batteriemodule, Wechselrichteranlagen, ein geplantes Umspann-
werk sowie die notwendigen Zufahrtswege und Betriebsflachen. Das Batteriespeichersystem be-
steht aus modularen Speichereinheiten, die in Containereinheiten untergebracht werden. Diese
einzelnen Einheiten sind miteinander verbunden und bilden ein skalierbares Gesamtsystem, das
flexibel erweitert oder angepasst werden kann. Die Batteriemodule werden Uber Wechselrichter-
und Transformatoranlagen an die interne elektrische Infrastruktur der Anlage angeschlossen,
wodurch die Verteilung und Steuerung der Energie innerhalb des Systems gewahrleistet wird.

Die Stromanbindung an das Ubergeordnete Netz erfolgt Uber ein eigenes Umspannwerk auf der
Flache. Dieses Umspannwerk ibernimmt zentrale technische Aufgaben, darunter die Transfor-
mation der Spannungsebene, die fiir die Einspeisung in das Netz erforderlich ist. Die Dimensio-
nierung des Umspannwerks orientiert sich an der Leistungskapazitat der Batteriespeicheranlage
und den Anforderungen des Ubergeordneten Stromnetzes, sodass eine zuverlassige und effizi-
ente Integration der gespeicherten Energie in das Stromnetz ermdglicht wird. Damit bildet das
Umspannwerk eine zentrale Schnittstelle zwischen der Batteriespeicheranlage und dem Strom-
netz, die fUr einen reibungslosen und sicheren Betrieb der gesamten Infrastruktur sorgt.
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FNP DER GEMEINDE TWISTETAL

Wirksamer Flachennutzungsplan

Der wirksame Flachennutzungsplan der Gemeinde Twistetal aus dem Jahr 1977 weist die be-
troffene Flache als ,Flache fur die Landwirtschaft aus (siehe Abb. 4). Angrenzende Flachen in-
nerhalb des Geltungsbereichs des FNPs sind ebenfalls als ,Flachen fir die Landwirtschaft"
ausgewiesen.

Im zentralen Bereich des Vorhabengebiet verlauft von Norden nach Siden eine im FNP darge-
stellte StralBenverkehrsflache. Diese geplante VerkehrserschlieBung, die eine Anbindung an die
BundesstralRe 252 vorsah, wird jedoch nicht mehr als stadtebauliches Ziel verfolgt.

Die Festsetzung als ,Flache fir die Landwirtschaft“ diente dem Ziel, eine langfristige und ord-
nungsgemale landwirtschaftliche Bewirtschaftung sicherzustellen und die agrarische Nutzbar-
keit der Flache zu erhalten.
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Abb. 4:  Unmalstéblicher Ausschnitt aus dem FNP (1977) der Gemeinde Twistetal (Planungs-
umagriff des vorliegenden Bebauungsplans in roter Farbe ergénzt durch HPC AG)

Um das Vorhaben ,Batteriespeicher Kappelhecke Elleringhausen realisieren zu kénnen, ist eine
Anpassung des Flachennutzungsplans erforderlich. Im Rahmen der vorliegenden FNP-
Einzelanderung wird die derzeitige Ausweisung als ,Flache fur die Landwirtschaft* innerhalb des
raumlichen Geltungsbereichs in ein Sondergebiet ,Batteriespeicher* gemall § 11 BauNVO gean-
dert. Erganzend dazu werden Grinflachen ausgewiesen, die insbesondere dem erforderlichen
Waldabstand sowie 6kologischen KompensationsmalRnahmen dienen (siehe Abb. 5).
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2.2

Abb. 5:  Unmalistéablicher Ausschnitt aus der FNP - Einzeldnderung ,Batteriespeicher Kappel-
hecke Elleringhausen” Teil Sondergebiet mit randlichen Griinflichen und Waldab-
standsfléchen.

Ziel der Einzelanderung des Flachennutzungsplans

Die Einzelanderung des Flachennutzungsplans (FNP) verfolgt das Ziel, die notwendige pla-
nungsrechtliche Grundlage fiir die Errichtung und den Betrieb des Sondergebiets ,Batteriespei-
cher Kappelhecke Elleringhausen® zu schaffen. Hierzu wird die bisherige Ausweisung der Flache
als ,Flache fir die Landwirtschaft” in ein Sondergebiet ,Batteriespeicher” gemal § 11 BauNVO
geandert.

Die Anderung orientiert sich sowohl an den kommunalen Entwicklungszielen der Gemeinde Twis-
tetal als auch an den Ubergeordneten energiepolitischen Zielsetzungen der Energiewende. Mit
der Umsetzung des Sondergebiets werden die Voraussetzungen geschaffen, eine bedarfsge-
rechte Energiespeicherung zu ermdglichen, die zur Stabilisierung des Stromnetzes beitragt und
die Nutzung erneuerbarer Energien fordert.

Zusatzlich bericksichtigt die Einzelanderung die Anforderungen an eine nachhaltige stadtebau-
liche Entwicklung, bei der soziale, wirtschaftliche und umweltrelevante Interessen in Einklang
gebracht werden. Im Zuge des Verfahrens werden die offentlichen und privaten Belange gemaf
§ 1 Abs. 7 BauGB umfassend gegeneinander und untereinander abgewogen. Die Ermittlung der
zu berlicksichtigenden Belange wird durch die vorgesehene Beteiligung der Offentlichkeit und
der Trager o6ffentlicher Belange / Fachbehdrden und Nachbargemeinden entsprechend den Vor-
gaben des BauGB gewahrleistet.

Die Einzeldnderung des Flachennutzungsplans legt damit die Grundlage fur ein zukunftsorien-
tiertes Infrastrukturprojekt, das den Ausbau regenerativer Energiequellen unterstitzt und einen
Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung der Region leistet.

Gemeinde Twistetal
19. Einzelanderung des Flachennutzungsplans,Batteriespeicher Kappelhecke Elleringhausen®

Begriindung mit Umweltbericht Seite 7



UBERGEORDNETE PLANUNG

Landesentwicklungsplan (LEP) Hessen 2020

Der Landesentwicklungsplan (LEP) ist der (ibergeordnete Raumordnungsplan fiir das Land Hes-
sen. Im gultigen LEP (2020) ist im Bereich der Vorhabenflache als ,Agrarischer Vorzugsraum®
dargestellit.
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Abb. 6: Unmalstéblicher Ausschnitt Landesentwicklungsplan Hessen 2020 (Planungsumgriff
des Vorhabens in roter Farbe ergénzt durch HPC AG)

Im Begrindungstext zum LEP (2020) werden folgende Aussagen getroffen:

Grundsatzliche Leitlinien der Raumentwicklung:

e Raumkategorie und Entwicklungsstrategie (Planziffer 1.4 und 2.1)
Der Standort Twistetal liegt im landlichen Raum. Ziel ist die Starkung der Wirtschafts-
struktur und die Sicherung gleichwertiger Lebensverhaltnisse. Projekte, die Wertschdop-
fung und Infrastruktur verbessern, sind grundsatzlich erwlnscht, sofern sie mit den
Schutzinteressen vereinbar sind.

e Vorrang der Innenentwicklung vor Aufenentwicklung (Planziffer 3.1-3):
Neue Nutzungen im AuRenbereich sind nur zuldssig, wenn keine geeigneten Innenent-
wicklungspotenziale bestehen.

e Nachhaltige Raumentwicklung (Planziffer 4.2.1-1 bis 4.2.1-4):
Alle Planungen sollen die sozialen und wirtschaftlichen Anspriche an den Raum mit sei-
nen 6kologischen Funktionen in Einklang bringen und gleichwertige Lebensverhaltnisse
sichern.

Landwirtschaft und Agrarischer Vorzugsraum

e Erhalt landwirtschaftlicher Nutzflachen (Planziffer 4.4):
Landwirtschaftliche Flachen sollen grundsatzlich erhalten bleiben. Eine Umnutzung ist
nur zulassig, wenn sie mit den Zielen der Raumordnung vereinbar ist und keine erhebli-
chen Beeintrachtigungen fir die Landwirtschaft entstehen.

Gemeinde Twistetal
19. Einzelanderung des Flachennutzungsplans,Batteriespeicher Kappelhecke Elleringhausen®

Begriindung mit Umweltbericht Seite 8



3.2

e Agrarischer Vorzugsraum (Planziffer 4.1-1 und 4.1-3):
Diese Flachen sind landesweit bedeutsam fiir die landwirtschaftliche Produktion und sol-
len besonders geschutzt werden. Eingriffe sind nur zulassig, wenn Uberwiegende Griinde
des Allgemeinwohls vorliegen (z. B. Energiewende, Versorgungssicherheit) und die In-
anspruchnahme maoglichst flachensparend erfolgt.

Energie und Infrastruktur

e Foérderung der Energiewende (Planziffer 5.3 Energie)
Der Ausbau erneuerbarer Energien und die Errichtung von Speicheranlagen wird aus-
dricklich unterstitzt, um Versorgungssicherheit und Netzstabilitdt zu gewahrleisten. Bat-
teriespeicher gelten als Teil der Energieinfrastruktur und sind raumbedeutsam.

e Standortanforderungen (Planziffer 5.3.1):
Energieinfrastruktur soll méglichst gebiindelt und in raumlicher Nahe zu bestehenden
Netzknotenpunkten (z. B. Umspannwerken) errichtet werden. Die Nahe zum Umspann-
werk Twistetal (ca. 400 m) erfillt diese Vorgabe.

Das Vorhaben bertcksichtigt die wesentlichen Leitlinien des LEP 2020 durch die Nahe zur vor-
handenen Energieinfrastruktur und die flachensparende Nutzung der ausgewiesenen Flache in-
nerhalb des agrarischen Vorzugsraums. Es tragt aulierdem zur Fdrderung der Energiewende
und zur Stabilisierung des Stromnetzes bei. Gleichzeitig wird darauf geachtet, die Inanspruch-
nahme landwirtschaftlicher Flachen auf das notwendige Minimum zu begrenzen.

Regionalplan Nordhessen (2009) und Regionalplan Nordosthessen Entwurf
2024

Der Regionalplan Nordhessen (RPN) stellt den gemaR § 2 Abs. 2 des Hessischen Landespla-
nungsgesetzes (HLPG) aus dem LEP entwickelten, regionalen Entwicklungsplan dar. Er steuert
die raumliche Ordnung und Nutzung im Landkreis und legt verbindliche Ziele (Z) und Grundsatze
(G) der Raumordnung fur die Planungsregion fest. Die aktuell rechtskraftige Fassung stammt aus
dem Jahr 2009. Derzeit wird der Regionalplan Nordosthessen fortgeschrieben. Das Beteiligungs-
verfahren zum Entwurf wurde 2024 durchgefiihrt.

Vorranggebiet fiir Landwirtschaft

| -
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Abb. 7:  Unmalstéblicher Ausschnitt Westblatt Regionalplan Nordhessen 2009 (Planungsum-
griff des vorliegenden Bebauungsplans in oranger Farbe ergénzt durch HPC AG)
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Fur das Plangebiet relevante Bestimmungen aus dem Regionalplan beinhalten besondere Fest-
legungen zu Klimafunktionen, landwirtschaftlicher Bodennutzung sowie regenerative Energieer-
zeugung. Diese werden im Folgenden zusammengefasst:

Besondere Klimafunktionen (RP Kapitel 4.1.3)

In der Planung des Regionalplans Nordhessen ist der stuiddstliche Bereich des Planungsgebiets
als Vorbehaltsgebiet fir besondere Klimafunktionen ausgewiesen. Ziel ist die nachhaltige Siche-
rung regional bedeutsamer klimatischer Funktionen, insbesondere im Hinblick auf die Vermei-
dung klimatisch nachteiliger Veranderungen.

Grundsatz (G):

,Die in der Karte des Regionalplans festgelegten Gebiete fiir besondere Klimafunktionen dienen
der nachhaltigen Sicherung besonderer regionaler Klimafunktionen. Verdnderungen, die zu einer
erheblichen Beeintrdchtigung der besonderen klimatischen Funktion fiihren, sollen vermieden
werden.

sIinnerhalb der Gebiete fiir besondere Klimafunktionen kénnen Fldchen nur dann fiir Bebauung,
Verkehrstrassen, Waldzuwachs oder andere klimabeeinflussende Vorhaben in Anspruch genom-
men werden, wenn in geeigneter fachlich-methodischer Weise - z.B. im Rahmen der Land-
schaftsplanung - nachgewiesen ist, dass keine nachteiligen erheblichen klimatischen
Auswirkungen entstehen. Landwirtschaftliche Bauvorhaben sind von diesem Nachweis im Re-
gelfall ausgenommen.“

Landwirtschaft (RP Kapitel 4.6.1)

Ziel (Z): Vorranggebiet fir Landwirtschaft im Stiidwesten des Geltungsbereichs

»In den in der Karte festgelegten ,Vorranggebieten fiir Landwirtschaft” hat die landwirtschaftliche
Bodennutzung Vorrang vor anderen Raumanspriichen. In diesen Gebieten sind Nutzungen und
MaBnahmen nicht zulédssig, die die landwirtschaftliche Bodennutzung einschliefllich Tierhaltung
ausschlieBen oder wesentlich erschweren.

Auf einer Teilflache des Geltungsbereichs, dem Flurstiick 1/1, widerspricht das Ziel ,Vorrangge-
biet fir Landwirtschaft” dem geplanten Vorhaben und stellt somit einen Zielversto3 dar. Um den-
noch die Umsetzung des Vorhabens zu ermdglichen, ist ein Zielabweichungsverfahren geman
§ 8 Abs. 2 des Hessischen Landesplanungsgesetzes (HLPG) erforderlich. Dieses Verfahren dient
dazu, die Inanspruchnahme der betroffenen Flache unter Bertcksichtigung der Gbergeordneten
Belange, wie der Energiewende und der Versorgungssicherheit, zu rechtfertigen und gleichzeitig
die Beeintrachtigungen fir die landwirtschaftliche Nutzung so gering wie mdglich zu halten.

Grundsatz (G) Vorbehaltsgebiet fir Landwirtschaft im Nordosten des Geltungsbereichs

,Die in der Karte festgelegten ,Vorbehaltsgebiete fiir Landwirtschaft® sind fiir die landwirtschaftli-
che Bodennutzung geeignet und dieser in der Regel vorbehalten. Eine Inanspruchnahme flir an-
dere Raumanspriiche ist unter besonderer Beriicksichtigung des landwirtschaftlichen Belangs
zulassig.*”

Regenerative Energieerzeugung (RP Kapiel 5.2.2)

Grundsatz (G) ,,Regionale und lokale Energie- und Klimaschutzkonzepte sollen durch die Land-
kreise und Kommunen Nordhessens in Zusammenarbeit mit der 6rtlichen Wirtschaft und den
Energiewirtschaftsunternehmen, soweit méglich unter wissenschaftlicher Begleitung, entwickelt
und umgesetzt werden. Dabei geht es vor allem um

Abkehr von fossilen Brennstoffen

Energieeinsparung

Steigerung der Energieeffizienz

Regionsspezifische Nutzung erneuerbarer Energietrager. “

Das geplante Vorhaben entspricht den Zielsetzungen des Regionalplans, da es als wichtiger Be-
standteil der Energiewende und der Stabilisierung des Stromnetzes zu bewerten ist. Es erganzt
die regenerative Energieinfrastruktur Nordhessens und unterstiitzt die Gbergeordneten strategi-
schen Ziele durch Netzstabilitat, Speicherung von Uberschussenergie aus erneuerbaren Quellen
sowie flachensparende Standortwahl.

Gemeinde Twistetal
19. Einzelanderung des Flachennutzungsplans,Batteriespeicher Kappelhecke Elleringhausen*®

Begriindung mit Umweltbericht Seite 10



Der Entwurf fir die erste Offenlange mit Stand September 2024 weist im Vorhabengebiet weiter-
hin ein Vorranggebiet und Vorbehaltsgebiet fur Landwirtschaft aus. Darlber hinaus wird die Fla-
che als Vorbehaltsgebiet flir den Grundwasserschutz ausgewiesen, wohingegen das
Vorbehaltsgebiet fir Besondere Klimafunktionen auf der Flache nicht mehr zu finden ist.

Grundwasserschutz

Grundsatz 5.3: Vorbehaltsgebiet fur den Grundwasserschutz:

»In den Vorbehaltsgebieten fiir den Grundwasserschutz ist der hohen Schutzbediirftigkeit des
Grundwassers bei allen Abwégungen ein herausragendes Gewicht beizumessen. Planungen
und MalBnahmen, von denen eine potenzielle Grundwassergefédhrdung ausgehen kann, sollen in
diesen Gebieten nicht zugelassen werden.”

Zusammenfassend ist flir das geplante Vorhaben der Batteriespeicheranlage der Regionalplan
Nordhessen in der rechtskraftigen Fassung von 2009 mafgeblich. Auf einer Teilflache des Gel-
tungsbereichs, dem Flurstick 1/1, widerspricht das Ziel ,Vorranggebiet fur Landwirtschaft® dem
geplanten Vorhaben und stellt somit einen Zielversto dar. Um dennoch die Umsetzung des Vor-
habens zu ermdglichen, ist ein Zielabweichungsverfahren gemal® § 8 Abs. 2 des Hessischen
Landesplanungsgesetzes (HLPG) erforderlich. Dieses Verfahren dient dazu, die Inanspruch-
nahme der betroffenen Flache unter Berlicksichtigung der tbergeordneten Belange, wie der
Energiewende und der Versorgungssicherheit, zu rechtfertigen und gleichzeitig die Beeintrachti-
gungen fur die landwirtschaftliche Nutzung so gering wie mdglich zu halten.

2—2_\ .\ 24 .":, £ VRG fir Landwirtschaft
” \\\ =3 A 7 VBG fir Landwirtschaft
s =l \\\\m“ @ ’I/ a g=———  VBG fir den Grundwasserschutz

A

Mﬁi\\\ =

R

l Herlnghause
L (/

\\ 341/

Abb. 8: Unmalstéablicher Ausschnitt Westblatt Reglonalplan Nordosthessen Entwurf 2024 (Pla-
nungsumgriff des vorliegenden Bebauungsplans in griiner Farbe ergdnzt durch HPC
AG)

RECHTLICHE GRUNDLAGEN / VERFAHREN

Da sich der Bebauungsplan Nr. 15 mit integriertem Griinordnungsplan ,Batteriespeicher Kappel-
hecke Elleringhausen® nicht gemal § 8 Abs. 2 BauGB aus dem wirksamen Flachennutzungsplan
der Gemeinde Twistetal entwickeln lasst, ist der Flachennutzungsplan geman § 8 Abs. 3 BauGB
im Parallelverfahren mit dem Bebauungsplanverfahren ,Batteriespeicher Kappelhecke Ellerin-
ghausen® als FNP - Einzelanderung zu andern.
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BEGRUNDUNG DER FNP - EINZELANDERUNG

Ubergeordnete Ziele

Die Einzelanderung des Flachennutzungsplans (FNP) ,Batteriespeicher Kappelhecke Elleringha-
usen® orientiert sich an den allgemeinen Zielen der Raumordnung und bertcksichtigt die Vorga-
ben des Landesentwicklungsplans Hessen (LEP 2020) sowie die geltenden und geplanten
Festsetzungen des Regionalplans Nordhessen. Diese Planwerke bilden den Ubergeordneten
Rahmen fir die Entwicklung und Nutzung der betroffenen Flache.

Der Ausbau erneuerbarer Energien und die dafiir notwendige Infrastruktur, zu der auch Batterie-
speicher gehdren, spielt in den Ubergeordneten Planungszielen des LEP 2020 eine herausra-
gende Rolle. Insbesondere in Planziffer 5.3 wird die raumliche Entwicklung der
Energieerzeugung und -speicherung als bedeutender Baustein fiir die Versorgungssicherheit
und Netzstabilitat hervorgehoben. Batteriespeicher gelten dabei als unverzichtbare Energieinfra-
struktur, da sie Uberschussenergie aus erneuerbaren Quellen aufnehmen und bedarfsgerecht
wieder einspeisen kdnnen.

Die Nahe der Vorhabenflache zum bestehenden Umspannwerk Twistetal (ca. 400 m) entspricht
den Anforderungen des LEP 2020 nach einer méglichst flachensparenden und gebiindelten Ent-
wicklung der Energieinfrastruktur. Die geplante Standortwahl ist daher nicht nur funktional, son-
dern auch planerisch begriindet.

Zwar liegt das Vorhabengebiet im ,Agrarischen Vorzugsraum®, der laut LEP 2020 den Schutz
und Erhalt landwirtschaftlicher Flachen verfolgt. Jedoch erlaubt die Raumordnung Eingriffe, wenn
diese aus Uberwiegenden Griinden des Allgemeinwohls, wie der Férderung der Energiewende
und der Versorgungssicherheit, gerechtfertigt sind. Da die Batteriespeicheranlage einen erhebli-
chen Beitrag zur Netzstabilitdt und zum Ausbau der erneuerbaren Energien leistet, wird sie aus-
dricklich als mit diesen Zielsetzungen vereinbar angesehen. Die Inanspruchnahme
landwirtschaftlicher Flachen soll dabei auf das notwendige Minimum begrenzt bleiben. Nach Ab-
wagung aller Belange stehen die Ziele der Raumordnung dem Vorhaben daher insgesamt nicht
entgegen.

Bewertung moglicher Konflikte mit den Zielen der Regionalplanung:

Ein Teilbereich des Vorhabengebiets im Stdosten liegt innerhalb eines im Regionalplan festge-
setzten ,Vorranggebiets fir Landwirtschaft, das dem Erhalt und der nachhaltigen Nutzung hoch-
wertiger landwirtschaftlicher Flachen dient. Die Festlegungen des Regionalplans sehen vor, dass
diese Gebiete vorrangig der landwirtschaftlichen Nutzung vorbehalten sind und andere Nutzun-
gen nur dann zugelassen werden kénnen, wenn sie die landwirtschaftliche Bodennutzung nicht
beeintrachtigen.

Fur die Planung der Batteriespeicheranlage ergibt sich damit ein Zielkonflikt, da die vorgesehe-
nen Flachen im Studosten des Vorhabengebiets durch die Errichtung der Anlage nicht mehr voll-
stédndig landwirtschaftlich genutzt werden kénnen. Um diesen Konflikt zu lésen, wird ein
Zielabweichungsverfahren gemaf § 8 Abs. 2 des Hessischen Landesplanungsgesetzes (HLPG)
eingeleitet. Dieses Verfahren stellt sicher, dass beim Bau der Batteriespeicheranlage die Abwei-
chung von den Zielen des Regionalplans fachlich geprift und rechtlich abgesichert wird.

Im Ergebnis kdnnte bei positiver Entscheidung des Zielabweichungsverfahrens der Vorhaben-
konflikt Gberwunden werden, sodass kein Zielverstol’ vorliegt und das Projekt im Einklang mit
dem Regionalplan umgesetzt werden kann.

Dariiber hinaus uUberschneidet sich der siddstliche Bereich des Planungsgebiets mit einem im
Regionalplan ausgewiesenen ,Vorbehaltsgebiet fur besondere Klimafunktionen®. Diese Vorrang-
gebiete dienen der nachhaltigen Sicherung regional bedeutsamer klimatischer Funktionen, ins-
besondere um klimatisch nachteilige Veradnderungen zu vermeiden. Die Planung der
Batteriespeicheranlage tragt dem Rechnung, indem die betroffene Flache nur in geringem Um-
fang genutzt und das Risiko klimatischer Beeintrachtigungen minimiert wird.

Ungeachtet der moglichen Konflikte gibt es mehrere wichtige Grundsatze des Regionalplans, die
den Bau der Batteriespeicheranlage eindeutig unterstiitzen. Der Regionalplan Nordhessen for-
dert explizit die Entwicklung von Energie- und Klimaschutzinfrastrukturen, die eine Abkehr von
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5.2

fossilen Brennstoffen und eine Verbesserung der Energieeffizienz ermdglichen. Das geplante
Vorhaben leistet hierzu einen substanziellen Beitrag, da Batteriespeicher die Nutzung erneuer-
barer Energien optimieren, Uberschiisse speichern und bedarfsgerecht abgeben kénnen. Damit
starken sie sowohl die regionale Energieinfrastruktur als auch die Netzstabilitat.

Zudem fordert der Regionalplan, dass neue Energieinfrastrukturen mdéglichst gebindelt und in
raumlicher Nahe zu bestehenden Netzknotenpunkten errichtet werden. Das geplante Vorhaben
erfillt diese Vorgabe, da die Batteriespeicheranlage nur ca. 400 Meter vom bestehenden Um-
spannwerk Twistetal entfernt positioniert wird, was eine effiziente Nutzung der Infrastruktur er-
madglicht.

Zusammenfassend lasst sich festhalten, dass die méglichen Konflikte mit den Zielen der Regio-
nalplanung durch sorgfaltige Planung reduziert und im Rahmen eines Zielabweichungsverfah-
rens rechtlich geprift und geldst werden kénnen. Gleichzeitig steht das Vorhaben im Einklang
mit wichtigen Grundséatzen des Regionalplans, die ausdricklich die Energiewende, die Netzsta-
bilitdt sowie die nachhaltige Entwicklung der Region Nordhessen férdern.

Kommunale Ziele

Die Gemeinde verfolgt das Ziel, eine zukunftsorientierte und nachhaltige Entwicklung zu férdern,
die den Herausforderungen der Energiewende, des Klimaschutzes und der technischen Infra-
struktur gerecht wird. Im kommunalen Entwicklungskonzept von 2023 wird betont, dass Klima-
schutz und Klimaanpassung wichtige Zielsetzungen fir die zukinftige Entwicklung der Gemeinde
Twistetal darstellen. Es wird angestrebt, die Gemeinde langfristig zu einer energieautarken Kom-
mune zu entwickeln, die zu 100 % aus erneuerbaren Energien versorgt wird. Dariber hinaus soll
die resultierende Wertschopfung vor Ort verbleiben, um zur wirtschaftlichen Starke der Kommune
beizutragen.

Vor diesem Hintergrund unterstiitzt die Gemeinde die Errichtung von Energie- und Klimaschutz-
infrastrukturen, die zur Netzstabilitat beitragen und eine effiziente Nutzung regenerativer Ener-
gien ermoglichen. Wichtige kommunale Entwicklungsziele umfassen die Forderung der
erneuerbaren Energien, die Starkung der regionalen Energieinfrastruktur sowie die Gewahrleis-
tung einer nachhaltigen Boden- und Flachennutzung. Das geplante Vorhaben eines Batteriespei-
chers steht mit diesen Zielsetzungen im Einklang, da es sowohl die energetische
Versorgungssicherheit erhéht als auch einen wichtigen Beitrag zur Integration erneuerbarer
Energien leistet. Durch die unmittelbare Ndhe zum bestehenden Umspannwerk Twistetal starkt
das Vorhaben die Effektivitat der Energieversorgung und gewahrleistet eine optimale Netzanbin-
dung, was infrastrukturell von Vorteil ist. Das Vorhaben unterstutzt die Gemeinde auRerdem bei
ihrem Bestreben, als mafRgeblicher Akteur im Bereich Klimaschutz und Energiewende wahrge-
nommen zu werden.

ALTERNATIVENPRUFUNG UND NULLVARIANTE

Ausldser fur die Entwicklung des Sondergebiets war der Wunsch, eine GroRRbatteriespeicheran-
lage in unmittelbarer Nachbarschaft zum bestehenden ,Umspannwerk Twistetal® zu errichten.
Um kurze Leitungswege zwischen dem Umspannwerk und den Batteriespeichern zu gewahrleis-
ten, war es entscheidend, die Ausweisung in unmittelbarer Nahe des bestehenden Umspann-
werks vorzunehmen. Diese Standortstrategie ermdglicht eine effiziente Integration der
Batteriespeicheranlage in die vorhandene Energieinfrastruktur.

Der nachstgelegene Ortsteil zum Umspannwerk ist Twiste. Der Ort weist eine zweigeteilte Glie-
derung auf, die urspriinglich durch den Fluss Twiste entstanden ist und heute durch die Bundes-
stralle B252 zusatzlich verstarkt wird. Eine Anbindung des Sondergebiets an die gewerbliche
Flachen wurde ausgeschlossen, da diese einerseits durch ihre Ndhe zu Wohnbebauungen fur
das Vorhaben aus immissionsschutzrechtlicher Sicht ungeeignet sind und andererseits eine gro-
Rere Distanz zum Umspannwerk aufweisen. Dies ware mit hdheren infrastrukturellen Kosten ver-
bunden. Zudem stehen verfligbare alternative Standorte derzeit nicht zur Verfligung.

Standorte, die weiter vom Umspannwerk Twistetal entfernt liegen, wurden aufgrund der langeren
Leitungswege und der damit verbundenen Ineffizienz ausgeschlossen. Diese hatten Mehrkosten
fur die Entwicklung neuer Infrastrukturanbindungen nach sich gezogen.
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7.1

7.2

7.3

Durch die unmittelbare Nahe zum bestehenden Umspannwerk wird die Batteriespeicheranlage
in die vorhandene Infrastruktur integriert, wodurch weitere NetzausbaumaflRnahmen und damit
einhergehende zusétzliche Flacheninanspruchnahmen vermieden werden. Auch der Eingriff in
landwirtschaftlich genutzte Flachen wird durch die geplante kompakte Anlage auf das notwen-
dige Minimum reduziert.

Nullvariante:

Die sogenannte Nullvariante untersucht die Konsequenzen, die ein Verzicht auf die Planung und
Umsetzung des Projekts fir die Interessen der Gemeinde Twistetal mit sich bringen wiirde. In
diesem Szenario wiirde am vorgesehenen Standort kein Batteriespeicher errichtet, sodass die
betroffene Flache vollstandig ihrer derzeitigen landwirtschaftlichen Nutzung erhalten bliebe. Ein
solcher Verzicht wiirde kurzfristig als vorteilhaft erscheinen, da keine Eingriffe in den Boden statt-
finden wiirden und die landwirtschaftliche Nutzung weiterhin uneingeschrankt maglich ware.

Langfristig betrachtet stiinde ein Verzicht auf das Planverfahren jedoch den Zielen der Gemeinde
Twistetal sowie den klimapolitischen und energiepolitischen Zielsetzungen der Bundesregierung
entgegen. Die Gemeinde hat sich flr den Bau des Batteriespeichers auf den vorgesehenen Frei-
flachen ausgesprochen, da sie erwartet, dass das Projekt eine erhebliche Verbesserung bei der
Integration erneuerbarer Energien, der Netzstabilitdt und der Versorgungssicherheit bewirkt.

Der Batteriespeicher stellt einen entscheidenden Baustein dar, um die Integration von regenera-
tiv erzeugtem Strom aus Wind- und Solarenergie zu steigern und fiir eine bedarfsgerechte Ein-
speisung zu sorgen. Ohne die Realisierung des Projekts wiirden diese positiven Effekte entfallen,
was kontraproduktiv fir die klimapolitische Ausrichtung der Gemeinde ware.

Aufgrund der Planungsziele und den positiven Aspekten des Batteriespeicherprojekts — sowohl
fur die Gemeinde als auch fir die Gbergeordneten Klimaschutzziele — kommt die Nullvariante
nicht zur Anwendung. Sie bleibt lediglich als theoretische Option bestehen fir den Fall, dass das
Planverfahren nicht durchgefiihrt oder in einer spateren Phase abgebrochen wird.

UMWELTRELEVANTE BELANGE

Klimaschutz

Bei der Aufstellung von Bauleitplanen sind die Belange des Umweltschutzes, einschlieRlich des
Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere die Nutzung erneuerbarer Energien so-
wie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie zu bertcksichtigen (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 f
BauGB). Die geplante GroR3batteriespeicheranlage tragt dazu bei, diese Ziele zu erfiillen, indem
sie tageszeit- und wetterbedingte Schwankungen bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren
Energien ausgleicht. Dies fordert die effiziente Nutzung regenerativ erzeugter Energie und redu-
ziert den Bedarf an fossiler Energie.

Insgesamt tragt die Anlage zur Verminderung des CO,-AusstofRes bei und leistet somit einen
positiven Beitrag zum globalen Klimaschutz. Projektbedingte zusatzliche Treibhausgasemissio-
nen sind nicht zu erwarten. Vielmehr unterstiitzt die Batteriespeicheranlage aktiv die Energie-
wende, verbessert die Klimabilanz und férdert die nachhaltige Energieversorgung.

Immissionsschutz

Im Zuge des Bauleitplanverfahrens wird ein Larmschutzgutachten erstellt, um eine konfliktfreie
Ausweisung des Plangebietes nach den geltenden Larmschutzbestimmungen sicherstellen zu
kénnen. DarUber hinaus gehende Anforderungen an den Immissionsschutz sind im Zuge der
nachfolgenden Genehmigungsverfahren nachzuweisen bzw. zu erbringen.

Hochwasserschutz / Gewasserrandstreifen

Der Bereich der geplanten Bebauung liegt nicht in einem festgesetzten oder vorlaufig gesicherten
Uberschwemmungsgebiet. Im sidlichen Bereich des geplanten Sondergebiets verlauft jedoch
der Muhlengraben, entlang dessen gemal} § 23 des Hessischen Wassergesetzes (HWG) ein
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7.4

8.1

8.2

10 m breiter Gewasserrandstreifen einzuhalten ist. Innerhalb dieses Gewasserrandstreifens gel-
ten die Vorgaben gemal § 38 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) sowie die ergdnzenden
Regelungen des § 23 HWG.

Freileitung

Uber das Flurstiick 1/1 verlauft derzeit eine 20-kV-Freileitung, die in nordwestlich-stiddstlicher
Richtung ausgerichtet ist. Die zugehorigen Leitungsmasten befinden sich au3erhalb des betroffe-
nen Flurstlicks und tangieren somit nicht unmittelbar den Bereich der geplanten Bebauung.

Fir die geplante Nutzung des Sondergebiets wird sichergestellt, dass die Abstande zu den Lei-
tungen sowie die Sicherheitsrichtlinien gemaf den einschlagigen Regelwerken und Vorschriften
eingehalten werden.

UMWELTBERICHT ZUR FNP-ANDERUNG ,,BATTERIESPEICHER KAPPEL-
HECKE ELLERINGHAUSEN*

Vorbemerkung und Projektbeschreibung

Die 19. Anderung des Flachennutzungsplans erfolgt zur planungsrechtlichen Vorbereitung eines
Sondergebiets fiir die Errichtung einer GroRRbatteriespeicheranlage in der Nahe des bestehenden
<Umspannwerks Twistetal”. Ziel dieser Ausweisung ist es, die Integration erneuerbarer Energien
zu verbessern sowie die Netzstabilitdt und die Versorgungssicherheit im Rahmen der Energie-
wende zu férdern.

Im Zuge der Anderung wird eine im wirksamen Flachennutzungsplan ausgewiesene ,Flache fiir
Landwirtschaft® in ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung ,Batteriespeicher umgewandelt.
Erganzend sieht die 19. FNP-Einzelanderung auch Grinflachen vor, die als MaRnahmenflachen
zur Eingriinung und Biotopgestaltung dienen. Daruber hinaus werden landwirtschaftlich genutzte
Flachen fir produktionsintegrierte KompensationsmaRnahmen ausgewiesen, die als Flachen fir
MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft die-
nen.

Die 19. FNP - Einzeldnderung erfolgt im Parallelverfahren zum Planaufstellungsverfahren des
Bebauungsplans mit integriertem Grinordnungsplan ,Batteriespeicher Kappelhecke Elleringha-
usen®. Im Rahmen der Planaufstellung des Bebauungsplans wird ein Umweltbericht als separater
Teil der Begriindung erstellt. Da Bebauungsplan- und FNP - Anderungsverfahren inhaltlich weit-
gehend identisch sind, wird an dieser Stelle auf die im Bebauungsplanverfahren ausfihrlich aus-
gearbeiteten Unterlagen (Anlage 1 der Begriindung) verwiesen.

Der Umweltbericht beschreibt und bewertet die projektbedingten Auswirkungen auf Mensch, Na-
tur und Umwelt einschlielRlich der entstehenden Wechselwirkungen gemafl den gesetzlichen
Vorgaben des § 2 Abs. 4 BauGB. Die Untersuchungsmethoden stiitzen sich dabei auf die Erfas-
sung und Erhebung von Grundlagendaten zu den einzelnen Schutzgitern, deren fachliche Be-
wertung und der Erarbeitung von Wirkungsprognosen (Konflikte). Zur Verminderung und
Vermeidung von Beeintrachtigungen werden geeignete MaRnahmen aufgezeigt.

Der Umweltbericht zur FNP — Anderung beschrankt sich auf die Merkmale méglicher Umwelt-
auswirkungen, welche die Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung betreffen. Die Ziele des Um-
weltschutzes werden bei der 19. FNP — Einzelanderung durch Anhérung der Trager offentlicher
Belange und Beteiligung der Offentlichkeit gemaR den Vorgaben des BauGB sowie durch Abwé-
gung der vorgebrachten Anregungen und Bedenken durch den Gemeinderat angemessen be-
rucksichtigt.

Ziele des Umweltschutzes in Fachgesetzen und Fachplanungen

Fir die Einzelanderung des Flachennutzungsplans sind u.a. Gesetze des Baugesetzbuchs
(BauGB), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG),
Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) und Wasserhaushaltsgesetz (WHG) zu berticksichti-
gen. Insbesondere wird auf die erforderliche Berlicksichtigung der Belange des Umweltschutzes,
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einschlieBlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege in § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB hinge-
wiesen. Erganzende Vorschriften zum Umweltschutz erfolgen in § 1a BauGB. Fir die Einzelan-
derung des FNP ist gemal} § 2a BauGB ein Umweltbericht als gesonderter Teil der Begriindung
zur FNP Anderung beizufiigen. Abhangig vom Sachverhalt kann eine Beriicksichtigung weiterer
Gesetze erforderlich werden.

Natur- und Landschaftsschutz

Schutzgebiet Bedeutung fir den Flachennutzungsplan

FFH-Gebiete In ca. 160 m sudlicher Entfernung erstreckt sich
das FFH-Gebiet ,Twiste und Wilde, Watter und
Aar”.

Die im FFH-Anhang Il geschiitzten Arten Groppe
(Coftus gobio) und Bachneunauge (Lampetra
planeri), die im FFH-Gebiet , Twiste und Wilde,
Watter und Aar vorkommen, sind im Plangebiet
nicht nachgewiesen. Ebenso sind die FFH-
Lebensraumtypen ,FlieRgewasser der planaren
bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranuncu-
lion fluitantis* sowie ,Auenwalder mit Alnus gluti-
nosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)” im Plangebiet nicht vor-
handen.

Naturschutz- und Landschaftsschutz- | Es befinden sich keine Ausweisungen im Plange-
gebiete biet und der ndheren Umgebung.

Naturparke Es befinden sich keine Ausweisungen im Plange-
biet und der ndheren Umgebung.

Gesetzlich geschiitzte Biotope Direkt angrenzend an das Plangebiet befindet
sich im Sudosten ein gesetzlich geschutztes Bio-
top ,TUumpel stud-westlich Kappel-Mhle*.

Dieses wird von dem Vorhaben nicht beeintrach-
tigt.

8.3 Umweltauswirkungen und vorgesehene MaRnahmen
Mégliche baubedingte Wirkfaktoren

- Verlust oder Beeintrachtigung von Standortfaktoren durch Bodenumlagerung, Abgrabung,
Auffullung und Verdichtung

- Mégliche Bodenverunreinigungen durch Lagern von Baumaterialien au3erhalb versiegel-
ter Flachen,

- Médgliche Immissionskonflikte durch Larm, Erschitterungen und Staub wahrend der Bau-
phase.

Mogliche anlagebedingte Wirkfaktoren

- Flachenversiegelung durch die Errichtung von Gebauden und Infrastruktur, verbunden mit
einem Verlust der natlrlichen Bodenfunktionen,
- Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes durch sichtbare bauliche Anlagen,
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- Mégliche Beeintrachtigung des Erholungspotentials durch Anderungen des Landschafts-
charakters,

- Beeintrachtigungen von Lebensrdumen durch Bodeneingriffe und Fldchennutzung,

- Veranderung des natlrlichen Wasserabflusses durch Entwasserung versiegelter Flachen,

- Maogliche Emissionen von elektromagnetischen Feldern durch elektrische Anlagen und
Speicher, diese treten jedoch in einem geringen Ausmalf auf und entsprechen den gelten-
den Sicherheitsstandards.

Mogaliche nutzungsbedingte Wirkfaktoren

- Larmemissionen durch betriebliche Anlagenkomponenten wie Transformatoren oder Lif-
tungssysteme.

Nach heutigem Kenntnisstand sind keine signifikanten Beeintrachtigungen zu erwarten.

Dem Konfliktpotential stehen positive Wirkungen gegeniiber:

- Reduktion von CO2-Emissionen durch effizienteren Einsatz erneuerbarer Energien,

- Minderung von Energieverlusten durch lokale Speicherung und Nutzung von erzeugter
Energie,

- Schaffung neuer Lebensrdume durch Maflinahmen zur Eingriinung und Ausgleich.

Zur Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen sowie zur Darstellung der vor-
gesehenen MaRRnahmen zu Vermeidung und Verminderung, Ausgleich und Ersatz wird auf die
Ausarbeitungen im Umweltbericht zum Bebauungsplan mit integriertem Griinordnungsplan ,Bat-
teriespeicher Kappelhecke Ellerginhausen“ verwiesen. Im Zuge 19. FNP - Anderung ergeben
sich hierzu keine weiteren Aspekte.

Zusatzliche Angaben

Die detaillierte Ausarbeitung des Umweltberichts erfolgt auf der Ebene der verbindlichen Bauleit-
planung. Auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung (FNP) ergeben sich hierzu keine wei-
teren Aspekte.

Allgemein verstandliche Zusammenfassung des Umweltberichts

Der Umweltbericht zur 19. Einzelanderung des FNP stitzt sich auf die Ergebnisse der Ausarbei-
tungen zum Umweltbericht zum Bebauungsplan mit integriertem Griinordnungsplan Batteriespei-
cher Kappelhecke Elleringhausen®, da sich fir den Bereich der vorbereitenden Bauleitplanung
keine zusatzlichen Aspekte ergeben.
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Planzeichnung Bestand FNP 1977 mit Markierung der geplanten Einzelanderung

. T,

S s

5' >
ek \ ' (2
‘c‘ TR . L AY n > AR
» { !‘_ , 5
' »

Py
A

Planzeichnung Planung FNP-Einzelanderung "Batteriespeicher Twistetal-Elleri

nghausen”

Pfad: \\eu.hpc.local\Projects\2026\2600269 - Statera Twistetal Umweltplanung\04 Zeichnungen\Plane in Arbeit\2610269 FNP-/'-\nderung 2026-05-19.dwg

19. Anderung FNP:
"Batteriespeicher Twistetal-Elleringhausen”

Zeichenerklarung:

Pic:-zeichen gem Planzeichenverordnung

(s '/A L - s
Tz,
| Wohnbauflachen -7 3 sl -, e swe
‘...9‘_‘ &
< Sonderbaut!acher s gv{ I Wochenendhausgebete &C >ondergebiet 2 B Klinikgebiet
e 2 ) J
- & A< 7] [ 1 Umgrenzung der Baufiachen tur
’5% ‘ Sondergebiet 3t Ywirtsc hatt l:'- 6_F/ ;J Ferienhausgebiete { D | Twe eine zentrale Abwasserbeseit:
t i C == “——— nicht vorgesehen st
LB Landw. Betriebe im AuB:¢ Lereich
Flachen oder Baigrundstucke fur den Gemeinbedart
o .ZE}
Il Yerwa'tun ebaud n Sc “ (inderg
K KB reverwen o ros
n s m ™ Hallenbad [ Theater
:: Kr ﬂ Jugendherberge l I Oortgememnschaftshaus/ Burgerhaus

Autobahnen oder ﬂ Oftentiiche Parktiac hen
autobahnahnliche StraBen

fur Versorgsanlage ode fur die Verwertung oder Besertigung = van Abwasser oder testen Abfalistoffen

PE——
m'vmrmw-p*'s'a Len i:,______i,,
Flachen

@ Pumpwerk @ Wasserbehalter
@ Brunnen @ Wascerwerk

©e0
SIS

fo Elecktrizitatswer
Umspanmwer 3 Fernheizung @ Gaswerk
Fuhrung oberirdischer Verso gungsanlagen Wasserflachen und Flachen fur die Wasserwirtschaft
= ‘; *’;" Stromvers rogun 3
gung - Wasserflachen i-‘::g Tesch
Hafen
Grunflachen
- f \ iaaid e
@ *.“ Friedhof ‘ | Parkanlagen 1_“,?_“ Spielplatz,
Evigh| .= T
Zeltplatz q_ﬁg Dauerkleingarten { ) Sportplatz | = Badeplatz

wi‘ Landwirtschaft Verrangfldche fur die Verranggebiet fur den Abbau
v . oder : Landwirtschaft oberflachennaher Laggerstatten
> pud orstwirtschaft g

Kennzeichnungen und nachrintliche Ubernahmen

.'r! Umgrenzung der slachen, die dem Natur - Umgrenzung der Flachen, mit wasserrechtiichen’
E‘-‘: oder Landschattsthutz  unterliegen Festsetzungen

g e e S Rt
Umagren zun 1 acher it depean b ;

i | Ea s ,..,’, i m Flachen fur Bahnanlagen
= ver K

it

I — :

. Umgrenzung der

Fiognhater ‘i; Lancphpiatz 7 Seqeitiuggelande ) Samierungsgebiete

raumiichen Geltungsbereic hes P S S— Gemarkungsgrenzen
n Flache yrzungsplanen

\ r y 1P U 1 u ..
= orranggebiet fir ce | Vorranggebiet fur Erhoclung und <|> Landschatisschaden
Wasserwirtschaft Fremdenverkehr

5 Flachen fur die Lan. - oder Forstwirtschaft. Flachen fur Autschuttung,K Abgrabungen oder fur erumu;q von Bodensch

n ] = |
‘ssee [
Landwirtschaft see e Forstwirtschaft ﬁ G hentor m Sraibino g Do dis etdap
oy Aufschuttungen von Bodenschatzen

Natur schutzgeb et t' Landschat schutz gebet . Wasserschutz gebiet @ Quelienschutzgebet @ Uber sc memmungsgebiet

Zeichenerklarung fur FNP-Anderung - Einzelanderung
"Batteriespeicher Twistetal-Elleringhausen”

Geltungsbereich der Anderung

- Sondergebiet "Batteriespeicher"

extensives Griinland

Landwirtschaftlich genutzte Flache
mit produktionsintegrierten Kompensationsmafinahmen

0 100m D\:

M 1:2.000

19. Einzelanderung des Flachennutzungsplan
"Batteriespeicher Twistetal-Elleringhausen™

Gemarkung Elleringhausen

AST A

Planstand: Juni 2026
M1:2.000

Auftraggeber: Planverfasser:

Stratera Energy Germany GmbH
c/o Mindspace
UhlandstraRe 32

HPC ¢
10719 Berlin HPC AG

Nordlinger Stralle 16, 86655 Harburg




	Begründung mit Umweltbericht
	Planausschnitt 19. FNP-Einzeländerung

